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333. Verordnung: Änderung der Verordnung über eine Änderung der Lehrpläne für die all-
gemeinbildenden höheren Schulen in den Schuljahren 1970/71 bis 1974/75

3 3 4 . Verordnung: Änderung der Verordnung, mit der Lehrpläne für die allgemeinbildenden
höheren Schulen erlassen werden

3 3 5 . Verordnung: Änderung der Verordnung, mit welcher die Lehrpläne der Volksschule, der
Hauptschule und der Sonderschulen erlassen werden

3 2 3 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 24. Juli 1972, mit
der die Verordnung über eine Änderung der
Lehrpläne für die allgemeinbildenden höhe-
ren Schulen in den Schuljahren 1970/71 bis

1974/75 geändert wird

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 243/1965, 173/1966, 289/1969
und 234/1971 insbesondere dessen §§ 6, 39, 131 a
und 131 b sowie des § 29 des Minderheiten-
Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959,
wird — gemäß § 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 205/1970 im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
— verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 13. August 1970,
BGBl. Nr. 275, über eine Änderung der Lehr-
pläne für die allgemeinbildenden höheren Schu-
len in den Schuljahren 1970/71 bis 1974/75,
in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 307/
1970, wird wie folgt geändert:

1. Der Titel der Verordnung hat zu lauten:

„Verordnung des Bundesministers für Unter-
richt und Kunst vom 13. August 1970, BGBl.
Nr. 275, über eine Änderung der Lehrpläne für
die allgemeinbildenden höheren Schulen in den
Schuljahren 1970/71 bis 1980/81."

2. Im Art. I hat § 1 zu lauten:

„ § 1. Abweichend von den Bestimmungen der
Verordnung des Bundesministers für Unterricht
vom 22. Juni 1964, BGBl. Nr. 163, in der Fas-
sung der Verordnungen BGBl. Nr. 146/1966,
216/1966, 295/1967, 363/1967 und 2/1969 wird

a) für die 5. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1976/77,

für die 6. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1977/78,
für die 7. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1978/79 und
für die 8. Klasse in den Schuljahren 1971/
72 bis 1979/80
aa) des Gymnasiums, Realgymnasiums und

Wirtschaftskundlichen Realgymna-
siums für Mädchen der in Anlage a,

bb) des Bundesgymnasiums für Slowenen
der in Anlage a/sl,

b) für die Übergangsstufe in den Schuljahren
1970/71 bis 1976/77,
für die 5. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1976/77, für Schüler, die die
Übergangsstufe besucht haben bis 1977/
78,
für die 6. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1977/78, für Schüler, die die Über-
gangsstufe besucht haben bis 1978/79
für die 7. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1978/79, für Schüler, die die Über-
gangsstufe besucht haben bis 1979/80 und
für die 8. Klasse in den Schuljahren 1971/
72 bis 1979/80, für Schüler, die die Über-
gangsstufe besucht haben bis 1980/81,
des Musisch-pädagogischen Realgymnasiums
der in Anlage b,

c) für die Übergangsstufe in den Schuljahren
1970/71 bis 1976/77,
für die 5. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1977/78,
für die 6. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1978/79,
für die 7. Klasse in den Schuljahren 1970/
71 bis 1979/80 und
für die 8. Klasse in den Schuljahren 1971/
72 bis 1980/81,
des Aufbaugymnasiums und des Aufbau-
realgymnasiums der in Anlage c,
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d) für den 1. Halbjahrslehrgang in den Win-
tersemestern 1970/71 bis 1976/77 und in
den Sommersemestern 1971 bis 1977,
für den 2. Halbjahrslehrgang in den Som-
mersemestern 1971 bis 1977 und in den
Wintersemestern 1971/72 bis 1977/78,
für den 3. Halbjahrslehrgang in den Win-
tersemestern 1971/72 bis 1977/78 und in
den Sommersemestern 1972 bis 1978,
für den 4. Halbjahrslehrgang in den Som-
mersemestern 1972 bis 1978 und in den
Wintersemestern 1972/73 bis 1978/79,
für den 5. Halbjahrslehrgang in den Win-
tersemestern 1972/73 bis 1978/79 und in
den Sommersemestern 1973 bis 1979,
für den 6. Halbjahrslehrgang in den Som-
mersemestern 1973 bis 1979 und in den
Wintersemestern 1973/74 bis 1979/80,
für den 7. Halbjahrslehrgang in den Win-
tersemestern 1973/74 bis 1979/80 und in
den Sommersemestern 1974 bis 1980,
für den 8. Halbjahrslehrgang in den Som-
mersemestern 1974 bis 1980 und in den
Wintersemestern 1974/75 bis 1980/81,
für den 9. Halbjahrslehrgang in den Win-
tersemestern 1974/75 bis 1980/81 und in
den Sommersemestern 1975 bis 1981,
des Gymnasiums für Berufstätige und des
Realgymnasiums für Berufstätige der in
der Anlage d

wiedergegebene Lehrplan (mit Ausnahme der
Lehrpläne für den Religionsunterricht) in Kraft
gesetzt."

3. In der Anlage a (Lehrplan des Gymnasiums,
des Realgymnasiums und des Wirtschaftskund-
lichen Realgymnasiums für Mädchen)

a) Abschnitt I (Stundentafeln) Unterabschnitt
„Unverbindliche Übung" ist nach der un-
verbindlichen Übung „Fremdsprachen" ein-
zufügen :
„Politische Bildung — — 2 2 4";

b) Abschnitt V (Bildungs- und Lehraufgaben
der einzelnen Unterrichtsgegenstände, Lehr-
stoff, didaktische Grundsätze) Unterab-
schnitt „Unverbindliche Übungen" ist nach
der unverbindlichen Übung „Fremdspra-
chen" einzufügen:

„POLITISCHE BILDUNG

Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff, didak-
tische Grundsätze

7. u n d 8. K l a s s e (je zwei Wochenstunden):

In einer Arbeitsgemeinschaft soll der Schüler
Kenntnisse über Faktoren und Funktionszusam-
menhänge der Ordnungen und des Geschehens
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwerben;

er soll Einsichten und Kriterien gewinnen, um
zu kritischer Urteilsfähigkeit und zu rational
kontrollierten Entscheidungen und zu verant-
wortungsbewußtem Verhalten zu gelangen.

Für die Arbeitsgemeinschaft sind Selbsttätig-
keit und Initiative des Schülers wesentliche Vor-
aussetzungen. Diesem Ziel haben arbeitsteiliger
Gruppenunterricht, Referate der Schüler, Dis-
kussionen und Exkursionen zu dienen. Dazu
können auch Fachleute aus verschiedenen Berei-
chen des politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Lebens in Referaten und Diskussio-
nen wertvolle Beiträge leisten."

4. In der Anlage b (Lehrplan des Musisch-
pädagogischen Realgymnasiums)

a) Abschnitt I (Stundentafel) Unterabschnitt
„Unverbindliche Übung" ist nach der un-
verbindlichen Übung „Fremdsprachen" ein-
zufügen :
„Politische Bildung 2 2 4";

b) Abschnitt V (Bildungs- und Lehraufgaben
sowie Lehrstoff der einzelnen Unterrichts-
gegenstände) Unterabschnitt „5. bis
8. Klasse" Abschnitt „Unverbindliche
Übungen" ist nach der unverbindlichen
Übung „Fremdsprachen" einzufügen:

„POLITISCHE BILDUNG

Wie Anlage a.".

5. In der Anlage c (Lehrplan des Aufbaugym-
nasiums und des Aufbaurealgymnasiums) Ab-
schnitt I (Stundentafel) Unterabschnitt „Unver-
bindliche Übung" ist nach der unverbindlichen
Übung „Fremdsprachen" einzufügen:
„Politische Bildung — — 2 2 4".

Sinowatz

324 . Verordnung des Bundesministers
für Unterricht und Kunst vom 31. Juli 1972,
mit der die Verordnung, mit der Lehrpläne
für die allgemeinbildenden höheren Schulen

erlassen werden, geändert wird

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 243/1965, 173/1966, 289/1969
und 234/1971 insbesondere auf Grund dessen
§§ 6 und 39 sowie des § 29 des Minderheiten-
Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959,
wird — gemäß § 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 205/1970 im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
— verordnet:

Artikel I

Die Anlage A (Lehrplan der allgemeinbilden-
den höheren Schule) der Verordnung des Bundes-



102. Stück — Ausgegeben am 30. August 1972 — Nr. 324 1975

ministers für Unterricht vom 22. Juni 1964,
BGBl. Nr. 163, mit der Lehrpläne für die allge-
meinbildenden höheren Schulen erlassen werden,
in der Fassung der Verordnungen BGBl. Nr. 146/
1966, 216/1966, 295/1967, 363/1967, 2/1969 und
174/1969 wird wie folgt geändert:

Im Abschnitt V (Bildungs- und Lehraufgaben
der einzelnen Unterrichtsgegenstände, Lehrstoff,
Didaktische Grundsätze) Unterabschnitt „Pflicht-
gegenstände", Pflichtgegenstand „Deutsch", Un-
terstufe, Lehrstoff

a) 1. Klasse

aa) hat an Stelle des Abschnittes „Stilerzie-
hung" folgender Abschnitt zu treten:

„Sprachlehre und Stilerziehung:

Der Satz als Sinneinheit im Zusammenhang
der Rede.

Satzarten: Aussage-, Frage- und Aufforde-
rungssatz.

Die Satzglieder als Bauelemente des Satzes
(Verschiebe- und allenfalls Ersatzprobe), unvoll-
ständige Sätze.

Die Beifügung als Teil eines Satzgliedes.
Das Prädikat als Darstellung von Geschehen

und Sein.
Einteilige und mehrteilige Zeitformen. Perso-

nalform, aussagendes Verb, Verbzusatz. Die ver-
bale Klammer. Beobachtungen zur Stellung der
Personalform. Erkennen von Leistungen des Prä-
sens, des Imperfekts, des Perfekts und des 1. Fu-
turs.

Das Subjekt als Träger des Geschehens bzw.
Seins im unabhängigen Nominativ. Hinweise
auf Ergänzungen (Ergänzung im 3. und 4. Fall
und Umstandsergänzung) als notwendige Satz-
glieder (allenfalls Weglaßprobe bzw. Abstrichver-
fahren).

Erkennen der Wortarten in ihrer wichtigsten
Funktion.

Betrachtung auffälliger Unterschiede zwi-
schen Mundart und Hochsprache.

Ständige Übungen im Gebrauch grammatisch
richtiger Formen, im besonderen des reinen und
präpositionalen Dativs und Akkusativs und des
Genus, der Beifügung im 2. Fall, starker Verb-
formen (Präsens, Imperfekt, 2. Partizip und Im-
perativ) und der unregelmäßigen Vergleichsfor-
men des Eigenschaftswortes. Einfache Übungen
zur Wortbildung und Wortbedeutung und zur
Erweiterung des Wortschatzes.";

bb) hat der Abschnitt „Sprachlehre" zu ent-
fallen.

b) 2. Klasse

aa) hat an Stelle des Abschnittes „Stilerzie-
hung" folgender Abschnitt zu treten:

„Sprachlehre und Stilerziehung:

Wiederholung der Satzarten. Formen der Fra-
gesätze.

Der Aufbau des Satzes aus mehreren Gesche-
hens- bzw. Seinseinheiten (Gesamtsatz und Teil-
sätze).

Erkennen von Hauptsatzreihe und Satzgefüge
(mit eingeleiteten Gliedsätzen). Funktion der
Bindewörter.

Der Beistrich zwischen Sätzen.
Die Stellung der Personalform im eingeleite-

ten Gliedsatz. Erkennen folgender Satzglieder:
Gleichsetzungsglied im 1. Fall, Ergänzung im
4. Fall, Ergänzung im 3. Fall und Umstandser-
gänzungen. Erkennen umfangreicherer Satzglie-
der; verschiedene Formen der Beifügung.

Festigung im Erkennen der Wortarten.
Wiederholen der Zeitformen und ihrer Lei-

stung; die Vorvergangenheit; die Form des 2. Fu-
turs als Ausdruck einer Vermutung. Aktiv und
Passiv.

Ständige Übungen im Gebrauch grammatisch
richtiger Formen, im besonderen der starken und
schwachen Formen des Eigenschaftswortes und
der richtigen Vorwörter mit bestimmten Zeit-
wörtern im Satzzusammenhang.

Übungen zur Beugung der Zahl- und Fürwör-
ter.

Erweiterung des Wortschatzes in Wortfami-
lien, Wortfeldern und Sachkreisen.

Hinweise auf den anschaulichen Gehalt von
Wörtern und Wendungen; eigentliche und über-
tragene Bedeutung von Substantiven, Verben
und Adjektiven; bildliche Ausdrucksweise."

bb) hat der Abschnitt „Sprachlehre" zu ent-
fallen.

c) 3. Klasse

aa) hat an Stelle des Abschnittes „Stilerzie-
hung" folgender Abschnitt zu treten:

„Sprachlehre und Stilerziehung:

Hinweise auf die Arten der Hauptsatzreihe.
Erkennen und Leistung des Subjekt-, Objekt-,
Adverbial- und Attributsatzes; der satzwertigen
Nennform- und Mittelwortgruppen (Umfor-
mungsübungen).

Wiederholung der Satzglieder; Ergänzung im
2. Fall, Gleichsetzungsglied im 4. Fall.

Direkte und indirekte Rede. Formen und Aus-
druckswerte des 1. und 2. Konjunktivs.

Interpunktion, im besonderen die Beistrich-
setzung.

Die Leistung der modifizierenden Verben bei
der Darstellung von Geschehen und Sein.
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Ständige Übungen im Gebrauch grammatisch
richtiger Formen, im besonderen der Anrede-
formen.

Erweiterung des Wortschatzes in Wortfami-
lien, Wortfeldern und Sachkreisen.

Sprachliche Ausdrucksmittel wie: Häufung,
Steigerung, Gegensatz, Übertreibung, Abschwä-
chung, Beschönigung. Grundzüge der Wortbil-
dung."

bb) hat der Abschnitt „Sprachlehre" zu ent-
fallen.

d) 4. Klasse

aa) hat an Stelle des Abschnittes „Stilerzie-
hung" folgender Abschnitt zu treten:

„Sprachlehre und Stilerziehung:

Erweiterung des Verständnisses für die Grund-
formen des Satzes, für grammatisch notwendige
Ergänzungen und zusätzliche Angaben zur Ver-
deutlichung der Redeabsicht (Weglaßprobe
bzw. Abstrichverfahren). Der mehrfach zusam-
mengesetzte Satz. Übungen im Überblicken um-
fangreicher Satzgefüge (graphische Darstellun-
gen).

Wiederholung und Vervollständigung der
Gliedsatzarten: die wichtigsten Arten der Adver-
bialsätze; Gliedsatzklammer und Ausklamme-
rung. Gliedsätze ohne Einleitewort. Umfor-
mungsübungen.

Unterscheidung von Vorwortergänzung und
Umstandsergänzung an eindeutigen Beispielen.
Die Umstandsergänzung im 2. und im 4. Fall.

Verbaler und substantivischer Stil. Stilistische
Wirkung verschiedener Formen der Beifügung.

Begriffsbestimmung, Über- und Unterordnung
von Begriffen; Anleitung zu sachgemäßer Ver-
wendung von Fachausdrücken und Fremdwör-
tern.

Formelhafte Wendungen und Sprachklischees
(Modeausdrücke und -wendungen).

Das sprachliche Bild (Metapher). Einfache Bei-
spiele für begriffliche und bildhafte Ausdrucks-
weise.

Stilistische Wirkung der Zeitformen, des 1.
und 2. Konjunktivs und der Formen des Passivs
(Wiederholung und Vertiefung).

Ständige Übungen zur Sprachrichtigkeit.
Hochsprache und Mundart; gehobene Sprache,

Verkehrs- und Umgangssprache (Niveauunter-
schiede); Sondersprachen. Beispiele zum Bedeu-
tungswandel (mit kulturhistorischen Einblicken)
und zur Wortbedeutung (geklärt mit Hilfe von
Wortfeldern und syntaktischen Wendungen).

Lehn- und Fremdwort.
Erklären von Eigennamen."
bb) hat der Abschnitt „Sprachlehre" zu ent-

fallen.

Artikel II

Diese Verordnung tritt hinsichtlich der
1. Klasse mit 1. September 1972, hinsichtlich der
2. Klasse mit 1. September 1973, hinsichtlich der
3. Klasse mit 1. September 1974 und hinsichtlich
der 4. Klasse mit 1. September 1975 in Kraft.

Sinowatz

325 . Verordnung des Bundesministers
für Unterricht und Kunst vom 31. Juli 1972,
mit der die Verordnung, mit welcher die
Lehrpläne der Volksschule, der Hauptschule
und der Sonderschulen erlassen werden, ge-

ändert wird

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 243/1965, 173/1966, 289/1969
und 234/1971 insbesondere auf Grund dessen
§§ 6 und 16 wird verordnet:

Artikel I

Die Anlage B (Lehrplan der Hauptschule) der
Verordnung des Bundesministers für Unter-
richt vom 4. Juni 1963, BGBl. Nr. 134, mit wel-
cher die Lehrpläne der Volksschule, der Haupt-
schule und der Sonderschulen erlassen werden,
in der Fassung der Verordnungen BGBl. Nr. 21/
1965, 102/1968 und 172/1969 wird wie folgt
geändert:

A. Im Fünften Teil (Aufteilung des Lehrstoffes
auf die einzelnen Klassen), Abschnitt A „Erster
Klassenzug"

a) Unterabschnitt „Erste Klasse" hat im Unter-
richtsgegenstand „Deutsch" an Stelle der bisheri-
gen lit. e „Sprachlehre" zu treten:

„e) Sprachlehre und Stilerziehung

Der Satz als Sinneinheit im Zusammenhang
der Rede.

Satzarten: Aussage-, Frage- und Aufforde-
rungssatz. Die Satzglieder als Bauelemente des
Satzes (Verschiebe- und allenfalls Ersatzprobe),
unvollständige Sätze.

Die Beifügung als Teil eines Satzgliedes.

Das Prädikat als Darstellung von Geschehen
und Sein.

Einteilige und mehrteilige Zeitformen. Per-
sonalform, aussagendes Verb, Verbzusatz. Die
verbale Klammer. Beobachtungen zur Stellung
der Personalform. Erkennen von Leistungen des
Präsens, des Imperfekts, des Perfekts und des
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1. Futurs. Das Subjekt als Träger des Geschehens
bzw. Seins im unabhängigen Nominativ. Hin-
weise auf Ergänzungen (Ergänzung im 3. und 4.
Fall und Umstandsergänzung) als notwendige
Satzglieder (allenfalls Weglaßprobe bzw. Ab-
strichverfahren). Erkennen der Wortarten in
ihrer wichtigsten Funktion. Betrachtung auffäl-
liger Unterschiede zwischen Mundart und Hoch-
sprache.

Ständige Übungen im Gebrauch grammatisch
richtiger Formen, im besonderen des reinen und
präpositionalen Dativs und Akkusativs und des
Genus, der Beifügung im 2. Fall, starker Verb-
formen (Präsens, Imperfekt, 2. Partizip und Im-
perativ) und der unregelmäßigen Vergleichsfor-
men des Eigenschaftswortes. Einfache Übungen
zur Wortbildung und Wortdeutung und zur Er-
weiterung des Wortschatzes."

b) Unterabschnitt „Zweite Klasse" hat im
Unterrichtsgegenstand „Deutsch" an Stelle der
bisherigen lit. e „Sprachlehre" zu treten:

„e) Sprachlehre und Stilerziehung

Wiederholung der Satzarten. Formen der Fra-
gesätze.

Der Aufbau des Satzes aus mehreren Gesche-
hens- bzw. Seinseinheiten (Gesamtsatz und Teil-
sätze).

Erkennen von Hauptsatzreihe und Satzge-
füge (mit eingeleiteten Gliedsätzen). Funktion
der Bindewörter.

Der Beistrich zwischen Sätzen.
Die Stellung der Personalform im eingeleiteten

Gliedsatz.
Erkennen folgender Satzglieder: Gleichset-

zungsglied im 1. Fall, Ergänzung im 4. Fall,
Ergänzung im 3. Fall und Umstandsergänzungen.
Erkennen umfangreicherer Satzglieder; verschie-
dene Formen der Beifügung.

Festigung im Erkennen der Wortarten.
Wiederholen der Zeitformen und ihrer Lei-

stung; die Vorvergangenheit; die Form des 2. Fu-
turs als Ausdruck einer Vermutung. Aktiv und
Passiv.

Ständige Übungen im Gebrauch grammatisch
richtiger Formen, im besonderen der starken
und schwachen Formen des Eigenschaftswortes
und der richtigen Vorwörter mit bestimmten
Zeitwörtern im Satzzusammenhang.

Übungen zur Beugung der Zahl- und Für-
wörter.

Erweiterung des Wortschatzes in Wortfamilien,
Wortfeldern und Sachkreisen.

Hinweise auf den anschaulichen Gehalt von
Wörtern und Wendungen; eigentliche und über-
tragene Bedeutung von Substantiven, Verben
und Adjektiven; bildliche Ausdrucksweise."

c) Unterabschnitt „Dritte Klasse" hat im Un-
terrichtsgegenstand „Deutsch" an Stelle der bis-
herigen lit. e „Sprachlehre" zu treten:

„e) Sprachlehre und Stilerziehung

Hinweise auf die Arten der Hauptsatzreihe.
Erkennen und Leistung des Subjekt-, Objekt-,
Adverbial- und Attributsatzes; der satzwertigen
Nennform- und Mittelwortgruppen (Umfor-
mungsübungen).

Wiederholung der Satzglieder; Ergänzung im
2. Fall, Gleichsetzungsglied im 4. Fall.

Direkte und indirekte Rede. Formen und Aus-
druckswerte des 1. und 2. Konjunktivs.

Interpunktion, im besonderen die Beistrich-
setzung.

Die Leistung der modifizierenden Verben bei
der Darstellung von Geschehen und Sein.

Ständige Übungen im Gebrauch grammatisch
richtiger Formen, im besonderen der Anrede-
formen.

Erweiterung des Wortschatzes in Wortfamilien,
Wortfeldern und Sachkreisen.

Sprachliche Ausdrucksmittel wie: Häufung,
Steigerung, Gegensatz, Übertreibung, Abschwä-
chung, Beschönigung.

Grundzüge der Wortbildung."

d) Unterabschnitt „Vierte Klasse" hat im Un-
terrichtsgegenstand „Deutsch" an Stelle der bis-
herigen lit. e „Sprachlehre" zu treten:

„e) Sprachlehre und Stilerziehung

Erweiterung des Verständnisses für die Grund-
formen des Satzes, für grammatisch notwendige
Ergänzungen und zusätzliche Angaben zur Ver-
deutlichung der Redeabsicht (Weglaßprobe bzw.
Abstrichverfahren). Der mehrfach zusammenge-
setzte Satz. Übungen im Überblicken umfang-
reicher Satzgefüge (graphische Darstellungen).

Wiederholung und Vervollständigung der
Gliedsatzarten: die wichtigsten Arten der Adver-
bialsätze; Gliedsatzklammer und Ausklamme-
rung. Gliedsätze ohne Einleitewort.

Umformungsübungen.

Unterscheidung von Vorwortergänzung und
Umstandsergänzung an eindeutigen Beispielen.
Die Umstandsergänzung im 2. und im 4. Fall.

Verbaler und substantivischer Stil. Stilistische
Wirkung verschiedener Formen der Beifügung.

Begriffsbestimmung, Über- und Unterordnung
von Begriffen;
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Anleitung zu sachgemäßer Verwendung von
Fach ausdrücken und Fremdwörtern. Formelhafte
Wendungen und Sprachklischees (Modeausdrücke
und -Wendungen).

Das sprachliche Bild (Metapher). Einfache Bei-
spiele für begriffliche und bildhafte Ausdrucks-
weise.

Stilistische Wirkung der Zeitformen, des 1.
und 2. Konjunktivs und der Formen des Passivs
(Wiederholung und Vertiefung).

Ständige Übungen zur Sprachrichtigkeit.
Hochsprache und Mundart; gehobene Sprache,

Verkehrs- und Umgangssprache (Niveauunter-
schiede); Sondersprachen. Beispiele zum Bedeu-

tungswandel (mit kulturhistorischen Einblicken)
und zur Wortbedeutung (geklärt mit Hilfe von
Wortfeldern und syntaktischen Wendungen).

Lehn- und Fremdwort.
Erklärung von Eigennamen."

Artikel II

Diese Verordnung tritt hinsichtlich der ersten
Klasse mit 1. September 1972, hinsichtlich der
zweiten Klasse mit 1. September 1973, hinsicht-
lich der dritten Klasse mit 1. September 1974
und hinsichtlich der vierten Klasse mit 1. Sep-
tember 1975 in Kraft.

Sinowatz


